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 Veröffentlicht am 20.09.1962

Norm

ZPO §228 B3bb

Rechtssatz

Neben dem Begehren auf Feststellung des Fortbestehens des Dienstverhältnisses ist die weitere Feststellung, daß

Entlohnung nach einer bestimmten Entlohnungsgruppe gebühre, zulässig.
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